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Zum russisch-japanischen Konflikt.

Das alte Jahr hat mit Kriegsfurcht geschlossen,
und das neue beginnt mit ihr. Die einzelnen Men-
schen lassen sich zwar durch dieses Kriegsgespenst
im ,fernen Osten‘ nicht schrecken. Die Entfernung
ist zu gross, um Mitgefiithl zu erwecken! Welches
Armutszeugnis fiir unsere Herzensbildung, dass die
geringere oder grossere ortliche Entfernung einer
schauerlichen Tatsache uns mehr oder weniger be-
rithrt! Als ob die Greuel des Krieges tatsichlich in
Korea und Japan nicht gleiches Ungliick iber unsere
Mitmenschen brichten als hierzulande.

Freilich die Regierungen der Kulturstaaten sind
nicht ganz so ruhig bei der Entwicklung der Dinge im
Osten. Hier bemerkt man, dass die Welt kleiner und
immer kleiner wird, dadurch, dass die Verkehrsmittel
sich so ungeheuer verbessern. Je kleiner aber unser
Erdball wird, um so n#her riicken sich Leid und
Freud der entferntesten Nationen, und sie miissen,
auch wenn sie gar nicht wollen, teilnehmend fiir ein-
ander werden. Sie bekommen nidmlich ihren Anteil
an Wohl und Wehe gratis von ihren Nachbarn, und
Nachbarn sind heute schliesslich eben alle.

Leider hort man in der Presse gar wenig iber die
Tétigkeil der Friedensfreunde bei dem schwebenden
Konflikt. Wir vernehmen nun folgendes: Unter dem
15. Dezember vorigen Jahres hat auf Anregung des
,,International Arbitration and Peace Association™ das
internationale Friedensbureau in Bern an die Minister
des Auswiirtigen von Frankreich, Deutschland, Gross-
britannien, Oesterreich, Italien und der Vereinigten
Staaten ein Schreiben gesandt, in welchem es sie
bittet, ithren Einfluss geltend zu machen, damit ihre
Regierungen der Sache der Menschlichkeit ihre Unter-
stiitzung leihen und Schritte tun mochten, um dem
wegen der Mandschurei und Koreas drohenden Kriege
zwischen Russland und Japan vorzubeugen. In dem
Schreiben driickt das Bureau seine Gewissheit aus,
dass ein Konflikt sich vermeiden lasse, wenn die
GGrossmichte sich verstindigen, um den Beteiligten
ihre guten Dienste zu einer Vermittlung anzubieten,
wie dies ausdriicklich im Titel 1I der Haager Kon-
vention zur friedlichen Beilegung von internationalen
Konflikten vorgesehen ist. Eine solche Entente kdnnte
auf diplomatischem Wege in kiirzester Zeil bewerk-
stelligt werden und wiirde sich die Erkenntlichkeit
aller Volker sichern.

Die Regierungen von Russland und Japan sind
von diesem Schritte verstindigt worden.

Ferner hat die Deutsche Iriedensgesellschaft in
einer ausserordentlichen Sitzung zu Stuttgart, welcher
auswirtige Vorstandsmitglieder beigewohnt haben, fol-
gende Resolution angenommen: , Angesichts der dro-
henden Gefahr, die darin besteht, dass der russisch-
japanische Konflikt sich zu einem Krieg zuspitzen
konnte, glaubt die Deutsche Friedensgesellschaft, ohne
den Gegenstand des Streits einer kritischen Beleuch-
tung unterziehen zu wollen, doch der Ansicht Aus-
druck geben zu miissen, dass der Zar, der es als
seine historische Mission betrachten diirfte, dem Ge-
danken des Volkerfriedens Bahn zu brechen, sein ei-
genes Werk aufs empfindlichste schidigen wiirde,
wenn er den in der russischen Kriegspartei vorhan-
denen Expansionsgeliisten soweit nachgeben wiirde,
dass die dadurch entstehenden Schwierigkeiten einer
gewaltsamen Austragung zugefithrt wiirden.*

Die Deutsche Friedensgesellschaft ist der Meinung,
dass der Zar eine Konflagration im iussersten Osten
mit allen Mitteln zu vermeiden suchen und den in
Rede stehenden Konflikt unverziiglich dem von ihm
ins Leben gerufenen Haager Schiedsgericht unterbrei-

ten sollte. Sie begriisst- mit Freuden die Schritte,
welche das Internationale Friedensbureau in Bern ge-
tan hat, um die Regierungen auf die im Haag iiber-
nommene Verpflichtung einer Vermittlung bei aus-
brechenden Streitigkeiten aufmerksam zu machen.”

Auch die , New York-Tribune* weist in einem Leit-
artikel darauf hin, dass es sich empfehlen wirde,
den russisch-japanischen Streitfall dem Haager
Schiedsgericht zu unterbreiten. Dem Artikel wird
einige Bedeutung beigelegt, da er von Washington
aus inspiriert sein konnte.

Ein der ,New York-Tribune aus Washington zu-
gegangenes Telegramm besagt dagegen, Prisident
Roosevelt wolle nicht in den russisch-japanischen Kon-
flikt verwickelt werden. LEr wiirde zwar gern alles,
was in seinen Kriften stiinde, ayt dem Wege der
Vermiftlung tun, wie es den beiden Nationen wohl
bekannt sei, aber es sei augenscheinlich, dass jede
von ihnen seine Einmischung ablehnen wiirde.

Der , Morningpost wird aus Petershurg iiber Ber-
lin. berichtet, der Zar habe im letzten Rat fiur die
ostasiatischen Angelegenheiten ausgerufen: , Bin ich
eigenflich noch Kaiser von Russland und Kaiser des
Friedens ?** Dann habe er an den Generalgouverneur
Admiral Alexejew telegraphiert, er solle keine Trup-
penbewegungen ausfithren, iiberhaupt nichts unter-
nehmen, ohne vorher persénlichen Befehl vom Zaren
erhalten zu haben.

Beim Neujahrsempfang im Winterpalast in Peters-
burg (am 14. Januar unseres Kalenders) soll, wie aus
dorten berichtet wird, der Zar gedussert haben, er
wiinsche und beabsichtige alles zu tun, was in seiner
Macht stehe, um den Frieden im #Hussersten Orient
zu erhalten.

Wir Friedensfreunde hoffen nichts sehnlicher, als
dass es dem | Iriedenskaiser”, dem es allen Vorur-
teilen zum Trotze gelungen war, eine Friedenskonfe-
renz einzuberufen und einen Schiedsgerichtshof ein-
zusetzen, auch moglich sein werde, in seinem eigenen
Lande die Kriegsfurie niederzuhalten, damit er auch
fernerhin den Fithrern der Nationen als leuchtendes
Beispiel voranschreiten mige auf dem Wege zur Fried-
fertigung. Damit wiirde er zugleich auf einen Schlag
all die Verddchtigungen, die bei Erlass des Friedens-
manifestes gegen ihn ausgestreut wurden, widerlegen
und die Aufrichtigkeit seiner Friedensabsichten end-
giiltig durch die Tat beweisen. G.-C.

Schiedsgerichtsvertrige.

Dem englisch-franzosischen ist sogleich ein ita-
lienisch-franzosischer Schiedsgerichtsvertrag auf dem
Fusse gefolgt. Der Wortlaut desselben ist folgender:

,Die Regierung der franzosischen Republik und
die Regierung S. M. des Konigs von ltalien, Mitunter-
zeichner der Abmachung fiir die friedliche Regulierung
der internationalen Konflikte, die im Haag am 29. Juli
1899 abgeschlossen wurde, haben in Erwigung des
Umslandes, dass die hohen kontrahierenden Parteien
durch Art. 19 dieser Abmachung sich das Recht vor-
behalten haben, Abkommen abzuschliessen, die Unter-
zeichneten erméichtigt, nachstehende Verfiigungen fest-
zustellen :

Art. 1. Die Meinungsverschiedenheiten bei Infer-
pretation der Verlrige werden, wenn sie nicht auf di-
plomatischem Wege geregelt werden kénnen, dem stiin-
digen Schiedsgerichtshofe unterbreitet, der im Haag auf
Grund der Abmachung vom 29. Juli 1899 errichtet wor-
den is(, indessen unter der Bedingung, dass sie weder
die Lebensinteressen, noch die Unabhingigkeit oder



die Ehre der beiden Vertragsstaaten aufs Spiel stellen
und dass sie nicht die Interessen dritter Michte be-
rithren.

Art. 2. In jedem besonderen Falle zeichnen die
hohen Vertragsmichte, bevor sie sich an den stindigen
Schiedsgerichtshof wenden, ein besonderes Kompro-
miss, das den Gegenstand des Streites, die Ausdeh-
nung der Vollmachten der Schiedsrichter und die zu
beobachtenden Fristen scharf abgrenzt, soweit die Bil-
dung des Schiedsgerichtshofes und die Prozedur in
Frage kommen.

Art. 3. Die vorliegende Abmachung ist fir fiinf
Jahre, vom Tage der Unterzeichnung an gerechnet, ab-
geschlossen.

Gegeben zu Paris den 25. Dezember 1903.

; Delcassé. G. Tornielli.*

Seither ist aber bereils wieder zwischen Italien
und England im Prinzip ein Schiedsgerichtsvertrag
vereinbart worden, der wahrscheinlich schon in den
nichsten Tagen unterzeichnet werden wird. Der Ver-
trag ist nach dem Vorbild des franzisisch-englischen
Schiedsgerichtsvertrages ausgefertigt. Zum erstenmal
war davon vor einigen Wochen die Rede im Verlaufe
einer Unterredung zwischen dem Grafen Landsdowne
und dem italienischen Botschafter Pansa in London.

Allerlei Fortschritte.

Der Generalrat des Departements Bouches-du-Rhone
hat am 16. Oktober einen Antrag angenommen, in
welchem der Wunsch ausgesprochen wird, dass das
franzosische Parlament in Uebereinstimmung mit den
auslidndischen Parlamenten einen Plan aufstellen moge,
ein internationales Schiedsgericht, sowie den Stillstand

oder die Erméissigung der Heeresausgaben herbeizu-

fithren. \

Laut Mitteilung vom 30. Oktober enthilt nach offi-
ziellen Berichten das Handschreiben des Zaren an
den Prisidenten der Republik Frankreich den Passus,
dass der Zar im Abkommen mit England und in der
glicklich erfolgten Anniherung an Italien eine neue
Biirgschaft der Aufrechterhaltung des allgemeinen Frie-
dens erblicke. Dieser Friede sei das stindige Ziel
der franzosischen und russischen Politik und demnach
ein Grund mehr dafiir, dass die befreundeten und ver-
biindeten Nationen, die einander sicher seien, fortfah-
ren, bei jeder Gelegenheit das vollstindige Einverneh-
men ihrer Ansichten und ihre Solidaritit zu bekun-
den, die sich auf ihre wechselseitige Sympathie und
ihre respektiven Interessen stiitzt.

Zur Anbahnung eines englisch -amerikanischen
Schiedsgerichtsvertrags sollen in Boston néchstens auf
Veranlassung Barkleys parteilose Konferenzen statt-
finden, denen sowohl Priisident Roosevelt, als auch
Staatssekretir Hay lebhaftes Interesse entgegenbringen.

In Paris trat am 26. Oktober die parlamentarische
Gruppe des internationalen Schiedsgerichtes unter dem
Vorsitze des Abgeordneten d’Estournelles zusammen,
um dessen Bericht iiber die Wirksamkeit der Gruppe
seit ihrer Grindung, die bekanntlich erst auf den 26.
Mérz d. J. zuriickreicht, entgegenzunehmen. Der Be-
richt betonte, man konne auf die in so kurzer Zeit
errungenen Ergebnisse stolz sein. Mit England sei ein
Vertrag zustande gekommen, drei neue Vertrige mit
Danemark, Holland und Schweden-Norwegen werden
nichstens unterzeichnet werden, wihrend andere in
der Vorbereitung begriffen seien. Die Vereinigten Staa-
ten seien eine kréftige Stiitze des Haager Schiedsge-
richts. Die Gruppe nahm dann von den von 63 fran-
zosischen Generalriten votierten , Wiinschen* zugun-
sten des internationalen Schiedsgerichts Kenntnis und

ernannte einen besondern Ausschuss zu den Empfangs-
vorbereitungen fiir die englischen Parlamentsmitglie-
der, die sodann am 25. November in Paris eintrafen.
Prisident Loubet und Gemahlin empfingen die
Géste im Festsaale des Elysées, wihrend die Kapelle
die Nationalhymnen beider Linder spielte. Lord
Brassey hielt eine kurze Ansprache, in der er be-
tonte, dass in den Herzen der Englinder der aufrich-
tige Wunsch nach einer herzlichen Entente zwischen
beiden Léndern wohne. Prisident Loubet erwiderte,
die Bemiihungen, den Gisten einen sympathischen,
herzlichen Empfang zu sichern, entspriichen den Wiin-
schen der franzdsischen Nation. Er werde stets die
Erinnerung an den Empfang bewahren, den er in Lon-
don gefunden habe; denn Frankreich sei es gewesen,
das man dort gefeiert habe. Er wiinsche, dass die
durch die englische Reise gekniipften Bande dazu bei-
tragen mochten, dass man dem Ziele niherkomme,
das beide Linder gemeinsam im Interesse der Zivili-
sation, Humanitit und gegenseitigen Unterstiitzung ver-
folgten.
Am Abend fand im Grand Hotel ein Bankett statt,
an welchem wu. a. auch Combes das Wort ergriff.
Anwesend waren fast alle Minister. Es wurden
viele Trinkspriiche ausgebracht auf eine Annidherung
zwischen den beiden Lindern und auf den Weltfrieden.
In Washington haben sich am 14. Januar 40 Mit-
glieder des Senats und des Abgeordnetenhauses zu
einer Gruppe der interparlamentarischen Vereinigung
fiir internationale Schiedsgerichte zusammengetan.

Ein hocherfreulicher Vorstoss.

In der franzosischen Deputiertenkammer hat der
Abgeordnete Hubbard den Antrag eingebracht, dass
Frankreich bei den iibrigen Kulturstaaten eine allge-
meine sukzessive Abriistung anregen solle. Er ver-
einigte nicht weniger als 60 Stimmen auf seinen An-
trag. Es wurde ihm freilich entgegengehalten, man
diirfe sich mit solcher Anregung gegeniiber dem Volk
nicht prisentieren, welches das ungliickliche Kriegs-
jahr von 1870/71 noch nicht verschmerzt habe. Wir
mochten aber die Frage aufwerfen: Sind wohl das
die bessern Patrioten, welche dem Volk immer wieder
den alten Brei aufwirmen, den ihm eine unselige rech-
nerische Politik angerichtet, und damit zugleich die
noble Initiative zu Fall gebracht haben, und nicht
vielmehr diejenigen, welche hiervon geschwiegen ha-
ben? Uebrigens ist das hochherzige Postulat natiirlich
nicht begraben. Dass gleich der erste Anlauf gelin-
gen werde, durfte ja niemand erwarten. Aber die Min-
derheit von heute ist die Majoritit von morgen. Die
wichtigsten, heute selbstverstindlichen Neuerungen
haben allemal im Anfang den lebhaftesten Widerstand
erfahren.

Uebrigens haben auch Minner der Opposition die
Erklirung abgegeben, dass sie einem internationalen
Vorgehen nach dieser Richtung keineswegs abgeneigt
seien. Nur konne man eben in Anbetracht jenes
schmerzenden Faktums nicht erwarten, dass die fran-
zosische Nation den Anfang mache.

Der Anfang ist ja nun doch von Frankreich
gemacht worden eben durch die Beratung dieser Vor-
lage, und Staatsminnern anderer Nationen ist es nun
ein Leichtes, gestiitzt auf diesen Vorgang, ihre Par-
lamente damit zu bhehelligen, werden missvergniigte
Seelen sagen.

Wir aber sehen die Aurora einer schonen Zukunft
aufgehen. Diejenigen, welche dafiir halten, das Obli-
gatorium des internationalen Schiedsgerichtes miisse



	Schiedsgerichtsverträge

